
II.,92 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen'des'Nationalrates 
Xlo6esetzgebungsperiode '. , '. 

2:7.6.1966 

l7/A<\Bo, 

,zu ,23/J 

",' . /: : . 

,.A n frag ,~. b ea n, t w o,r'tung 

deS Bundesministers für;: soz:iale, Verwaltung· Grete ... :a e ho r. 

; .. ", 

" ," 

auf die. Anfrage der Abgeordneten M e 1 t e r ~ und ·~~nossenv 

betreffend ÄmierlJ,ng des Arbeitslosenversicherungsgesetzes im Hinblick 

auf"die Mu~terschutzbestitrmlungeno' , 
.': _. .. ' .,. . ':" , .' .. , . ;. ~ ~.;.. .. :: 

-·O--.O~ "',' 

'In der Ahfrage wirdausgeführt~;däsS·der·Bezug'des.Karenzur.la.ubs~ 

geldes von verschiedenen .Voraussetzungen ,abhängig ,sei,. uoa" " werde. nach 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses.der.Bezug.von.Arbeitslosenunter.stützung 

bzwo Notstandshilfe geforderto Wenn .jedoch bei .Beendigung.des .Dienstver<~ 

häl tnisses eine Abfertigung. be zahl t . werde 9' ruhe: der· Anspruch, auf" 

Arbeitslosenunterstützung für die Dauer, des , Ab fer,tigungszei·traumes " 

Ruhe nun bis zum Beginn des Anspruches auf.Wochengeld.der.Anspruch.auf 

Arbei tslosengeld, könne kein· Wochengeld . aus· der· Krankenversicherung .' 

Arbeitsloser gegeben .werden und. im .Gefolge. davon: auch. kEdn ·,'Karen·zurlaubs­

geldo 

Dieselben SChwierigkeiten.bestünden,.wenn.während,des .Anspruches 

auf Wochengeld ein. Krankenhausaufenthal t. erforderlich. wird: v' der" länger 

als der Anspruch aufWochengeld dauert o· Auch. in .diesem.Fall.könne.kein 

Karenzurlaubsgeld aus dem alten Versi cherungs falLgewährt. werden 0 

Schliesslich sei darauf hinzuweisen •. dass.das,Karenzurlaubsgeld' 

eine Versicherungsleistung darstelle,. und es. sei', hicht. angebracht, 

Anspruchsleistungen einer VersicherUng davon.abhängig"zu machen,:ob noch 

andere Leistungen bezogen werden~ Die .Bestimmungen_über. die ,Bedürftigkeit 

der Mutter, die ihr Kind im ersten Jahr.selbst.versorgen wilil.,.verursache 

eine erhebliche Verwaltungsarbeito 

Daran wird die Frage geknüpft, ob ich.bereit.seiv.dem.Nationalrat 

innerhalb kurzer Frist den Entwurf einer Novelle.zum,Arbeitslosenver~ 

sicherungsgesetz zuzuleiten, in welchem vorgesehen wird, dass 

1. die Ruhensbestimmungen für die Zeit. der .Abfer,tigungsleistung 

auf den Anspruch auf Karenzurlaubsgeld keine .Auswirkung .. haben; 

2. auch ein Krankenhausaufenthalt.den.Anspruch.auf.Karenzurlaubs~ 

geld im Anschluss an die stationäre Behandlung.nicht.ausschliesst.und 

3. das Karenzurlaubsgeld entsprechend den bezahlten Versicherungs~ 

beiträgen ohne Einschränkung durch sonstige Einkünfte zustehto 
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'Zu'dieserch"age'kann'ich'mitteilen,'dass'von'meinem'Ressort· 

bere! ts ". d.r '. Entwurf' einer' Novelle· zum ,Arbeits:losenve'rsicherun'gsgeset z ·-1958 

(Al VGe'1958) aus~earbeitet' wurde,' der u'.a.· auch c einige' Abänderungen <und 

Ergänzungen der Bestimmungen '. über' das . Karenzurlaubsgeld ·vorsieht.;Nach ... 

diesem Gesetzentwurf . soll der'§' 25a Abs'.l· Z'.2 . des ·Al VGr.1958 . so -abge,ändert 

und ergänztwerden,- dass einerseits ·die ,Ruhensbestimmung··des· § '17'Abs'o2' 

des gleiChen.Gesetzes f'ür den·Abf'ertigungszeitraum·keine -Auswirkung-mehr' 

auf' den Anspruch aUf'·Karenzurlaubsgeld·hat·und-anderseits·auch,ein>Kranken­

hausautenthalt den ,Anspruch aUf,Karenzurlaubsgeld·im·Anschluss·anreine 

stationäre Behandlung nicht· ausschliesst.· Der' Gesetzen.twurf; sieht·aber 

auch eine Abänderung . der §§. 25 bund .25 c· des, Al VG .• 1958 . vor. / Demnach 

solleno 

a) der Mindests_tz des Karenzurlaubsgeldesnach § ·25· b ·AlVG .• l958" der 

zurzeit mit 400 S testgeset·zt ist" der· einge.tretenen.Erhehung.der 

Lebenshaltungskosten·entsprechend·erhöht.werden, 

b) unerwünschte . Auswirkungen . der . Bestimmung ·des .§. 25 b . AlVG,.l958 t ·-wonach 

das Karenzurlaubsgeld ,nur dann· in· der· vollen ·Höhe . des ·Arbei,ts,losenver­

sicher~gsgeldes.gebührt,.wenn die·Mutter.selbst.für.den.Unterhalt 

des KindesUberwiegend.aufkommt,beseitigt.werden.und 

c) die im § 25 c für die.Anrechnung.des.Einkommens.auf.das.Karenz­

urlaubgsgeld massgeblichenBeträge ,ebenfalls .der .einge.tre,tenen 

Erhöhung der.Lebenshaltungskosten.entsprechend.erhöht.wwrden. 

Diese . beabsichtigtet~änderungen des Al VG .• l958 . tragen. den· in . der 

vorliegenden Anf'rage enthaltenen .. Wünschen .Rechnung •. Ich werde .. diesen 

Gesetzentwurf' nach Durchführung.des.notwendigen.Begutachtungsverfahrens 

der Bundesregierung mit dem Antrag.vorlegen,.diesen.Gesetzentwurf 

als Regierungsvorlage dem Nationalrat zur gesetzmässigen Behandlung 

zuzul*iten. 

-.-.-.-
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